
E r k l ä r u n g 
 

Schulgeldersatz nach Art. 47 BaySchFG i.V.m. § 22 AVBaySchFG 
 
 
         geb. am 
(Name, Vorname der Schülerin) 
 
 
besucht die    Erzbischöfliche Maria-Ward-Realschule Nymphenburg 
                                                                          (Bezeichnung der Schule) 
 
 
in der Zeit von        bis        (bitte frei lassen) 

 
Ich erkläre hiermit, dass für diesen Zeitraum das Schulgeld nicht im Rahmen einer 
anderweitigen öffentlichen Förderung ersetzt wurde bzw. noch ersetzt wird. 
 
Eine Änderung dieses Sachverhalts habe ich unverzüglich der Schule mitzuteilen. 
 
Über die Höhe des Schulgeldersatzes sowie über die Tatsache der Verrechnung  
des staatlichen Zuschusses mit der Schulgeldforderung wurde ich informiert. 
 
 
 
Ort, Datum                                                                                Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
                                                                                                  bzw. der volljährigen Schülerin 
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